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 Ressourcen sparen (ca. 200–500 g 
CO₂ pro GB und Jahr)

 Schutz vor Rechtsstreitigkeiten

 Erfüllung von Prüf- und 
Revisionsanforderungen

Archivieren . . .  Warum?

Rahmenbedingungen
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 Revisionssichere Aufbewahrung 
von relevanten Belegen für die 
spätere Nachvollziehbarkeit

 AI VERGABEMANAGER ! = 
Archivierungssystem

 Archivieren! = Löschen

Was ist Archivierung:



4© 2025 Administration Intelligence AG  | 20.03.2025

 Ressourcen sparen (ca. 200–500 g 
CO₂ pro GB und Jahr)

 Schutz vor Rechtsstreitigkeiten

 Erfüllung von Prüf- und 
Revisionsanforderungen

Archivieren . . .  Warum?



5© 2025 Administration Intelligence AG  | 20.03.2025

 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB)

 Vergabeverordnung (VgV)

 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

 Landesvergabegesetze

 DSGVO und BDSG (Datenschutzrechtliche 
Aspekte)

 Steuer- und haushaltsrechtliche Vorgaben

Relevante Rechtsgrundlagen
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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
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§ 8 Dokumentation und Vergabevermerk
…..

(4) Die Dokumentation, der Vergabevermerk sowie die Angebote, die Teilnahmeanträge, die 
Interessensbekundungen, die Interessensbestätigungen und ihre Anlagen sind bis zum 
Ende der Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens 
jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags. Gleiches gilt für Kopien aller 
abgeschlossenen Verträge, die mindestens den folgenden Auftragswert haben:

1. 1 Million Euro im Falle von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen,

2. 10 Millionen Euro im Falle von Bauaufträgen.
…..

Vergabeverordnung (VgV)
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§ 6 UVgO
Dokumentation

(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform nach § 126b 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren, sodass die einzelnen Stufen des 
Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen 
Entscheidungen festgehalten werden.

(2) Die Dokumentation sowie die Angebote, Teilnahmeanträge und ihre Anlagen 
sind mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. 
Anderweitige Vorschriften zur Aufbewahrung bleiben unberührt.

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
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 Landesvergabegesetze

 DSGVO und BDSG (Datenschutzrechtliche Aspekte)

 Steuer- und haushaltsrechtliche Vorgaben

Weiter mögliche Rechtsgrundlagen
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 Bekanntmachungen und 
Ausschreibungsunterlagen

 Angebote und Teilnahmeanträge

 Protokolle (Bieterkommunikation, 
Wertungssitzungen)

 Zuschlags- und Absageschreiben

 Dokumentation der Entscheidungsfindung

 Verträge und Leistungsnachweise

Was muss archiviert werden?
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Fachliche Voraussetzung für eine Archivierung

 Liegefrist

   Verfahren       Liegefrist          Zeit im Archivierungssystem

 Abgeschlossen

 Vollständige Daten (fachlich und technisch)

Archivierungsfrist
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 Ressourcen sparen (ca. 200–500 g 
CO₂ pro GB und Jahr)

 Schutz vor Rechtsstreitigkeiten

 Erfüllung von Prüf- und 
Revisionsanforderungen

Archivieren . . .  Warum?

Rückblick
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 Am Anfang war der Revisionsstand         
(Die Allround-Waffe)

 Exportiert Akte über den Client auf einen 
beliebigen Ordner des Clientrechners

 Vorteile:

 Überführt auch AI-Formate in PDFs

 Nachteile: 

 Fire and Forget

 Manuelle nachträgliche Manipulation möglich 

 Manueller Aufwand für jeden Vorgang

Historie der Archivierung



14© 2025 Administration Intelligence AG  | 20.03.2025

 Neue Funktion, die eine 
Archivierung nach X Tagen 
zulässt, dies kann auch 
automatisch erfolgen

 Vorteile: Überführt auch AI-
Formate in PDFs 
Automatisierter Vorgang

 Nachteile: Verfahren liegen im 
Zweifel immer noch im             
AI VERGABEMANAGER

Historie der Archivierung II
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Historie der Archivierung III

Mit der Automatisierung entstand der Wildwuchs:



16© 2025 Administration Intelligence AG  | 20.03.2025

 Ressourcen sparen (ca. 200–500 g 
CO₂ pro GB und Jahr)

 Schutz vor Rechtsstreitigkeiten

 Erfüllung von Prüf- und 
Revisionsanforderungen

Archivieren . . .  Warum?

Aktueller Stand
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Fokus Administrative Archivierung 

Das Problem mit den Nutzern:

 abgeschlossen

 vollständig
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Neuer Ansatz

 Archivierungsstatus lesen 

 Vergabe zur Archivierung einplanen 

 Löschmarkierung lesen 

 Löschmarkierung ändern 
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Vorteile des neuen Ansatzes

 Hoheit für Datenbereinigung/-sicherung kann an Fremdsystem 
übergeben werden

 Aufräumen des Systems mit großen Mengengerüsten möglich

 Module müssen nicht mehr von AI gebaut werden
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AI VM

Next- oder 
Owncloud

FS Archiver

DMS

Archivierungsmodul
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AI VM

Next- oder 
Owncloud

FS Archiver Archivierungsmodul
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AI VM

Dummy
Archiver

Archivierungsmodul

Löschen der 
Vergaben



23© 2025 Administration Intelligence AG  | 20.03.2025

AI VM

Neustrukturierung 
Revisionsstand

Archivierungsmodul

Fremdsystem
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Problemfälle

• Archivieren ja bitte

• Nachträge

• 80/20 Regelung 

 Lösung: AI VERGABEMANAGER 9.7.x (Archivierung light)

, ……aber nein halt, doch nicht alles.



25© 2025 Administration Intelligence AG  | 20.03.2025

 Ressourcen sparen (ca. 200–500 g 
CO₂ pro GB und Jahr)

 Schutz vor Rechtsstreitigkeiten

 Erfüllung von Prüf- und 
Revisionsanforderungen

Archivieren . . .  Warum?

Fragen?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Besuchen Sie uns auf unserer Website: https://www.ai-ag.de

Oder auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/7560291/

https://www.ai-ag.de/
https://www.linkedin.com/company/7560291/
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